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VI. Wettbewerb der Geiser -Stiftung des SIA Hölzerne Notbrücken für Strassenübergänge

Die ungewohnt verspätete Berichterstattung Ob«

Ergebnis des wertvollen Wettbewerbes im Vereinsorgan mu:
hat ihre Ursache in einer aussei-^cuüli-iliebon Xci.ienBe- ver
Stimmung de- Wettbewci-bsiirot-i-iiiritisä wonach s eh
Preisgericht und C-C des SIA verpllichlet hatten, um die Ver- für
wirküchutig des e neu oder andern ;-reis-,a-l;riin:cn Entwurfes um
besorgt zu sein Es geschah dies nämlich im Sinne einer mit
Erweiterung der zur Verfügung gestellten, verhältnismässig Spi
geringen Pteissumme von bloss 3000 Fr. für die Bemüh- an
ungen um eine durchaus nicht leichte technische Aufgabe.

Als hauptsächlichste-: Interessenten an der Bereit- mu
Stellung von Notbrücken für Strassenverkehr kommen die
kantonalen Baudirektionen und die Genieabteilurg des
Eidg Militärdepartementes in Frage Es schien deshalb
wünschenswert, das Ergebnis dieses Wettbewerbes in erster
Linie den genannten Behörden bekanntzugeben, umsomehr
als nach der Ansicht des Preisgerichtes der Wetlbewerb
den klaren Beweis erbrachte, dass eine wirtschaftliche
Ausführung von Notbrücken für Strassenverkehr auch in
Holz möglich ist Insbesondere wird dies der Fall sein 2U
Zeiten, da Eisenprofile nicht, wie augenblicklieb wieder,
so reichlich und so aussergr.-iv-.M;nhch bill g zur Verfügung
stehen.

Nachdem am 3 April 1933 die schon seit langer Zeit
angebahnte gerne nsame iicsjirechung der Wettbewerbs-
Entwürfe zwischen Preisgericht und C C des SIA einerseits,

Vertretungen von kantonalen Baudirektionen und
der Genieabteilung des EMD anderseits abgehalten werden
konnte, soll nachstehend das Ergebnis des Wettbewerbes
nun auch dem weitern Kreis der Facbkollegen, die, ohne
den genannten besondern Umstand, ein erstes Anrecht
darauf gehabt hätten, etwas eingehender vor Augen geführt
werden, als es bisher, in unmittelbarem Anschluss an die
Generalversammlung des SIA am 34 September 193s in
Lausanne bereits geschehen ist.1)

Der VI. Wettbewerb der Geiserstiftung beiweckte,
als wichtige Einzclbestrebung im Rahmen einer allgemeinen
Fördern ngsbestrehung lür den einheimischen Holzbau, die
Gewinnung von Entwürfen über iiorimerbare. klikerne
Notbrücken, die, etwa nach einer Wasserkatastrophe oder für
kürzere Betriebsumlenkungen bei Brückenneubauten oder
-Verstärkungen, rascheste Herstellung eines provisorischen
Slrassenüberganges über einen breiten Fluss im Flachland.

Beiahrung durch einen

verkehr (1,3 m breit)

t Lastwagen gefordert, ausserdem
hender Gehweg für Fussgänger-

;che Bedingung war. diese Brücken
mehrmalig.- Wic.l.-rviiw. nd.mg ar. beliebigen Orlen
soweit es m. I um -»rf-sscre Or-Iu* i-igen handelt, diese
innerhalb kleinerer Grenzen leicht vf-rSr-di-ilicher

.nnweite zu entwerfen, um die «njerlBaslIche Anpassung
an wechselnde Gi-:.1ndebescbaifeobeiten '¦>¦ «i:«--:.«n

Im Interesse unschädliilistfr Wiederveiwcr.dhaisrit
musste der Brfn-ici'iyj oitfit "-ir weilfs:i;r*hr:idt Einfachheit
in den Verbindungen und dun Z«.!a*.i*-*.cn;i.;,.u*.gsiuügl.i.L
keiten. sowie geniissu-s Geiviclu der unzerlegbaren Einzel-
elemente zur Erleichterung der Antransporte gewährleisten,
sondern, und vielleicht sogar in erster Linie auch
Einzelausbildungen, namentlich Knotenpunkte aufweisen, die
geringste Beschädigungen und Ersatznotwendigkeiten
erwarten lassen Vermerkt sei noch, dass, mit einigen
ergänzenden Bestimmungen, die S I A ¦ Norm Nr. m über
Holzbauten als massgebend erklärt war.

Dieser knappen Umschreibung der wichtigsten
Bedingungen, denen die Entwürfe zu genügen hatten, lassen
wir nunmehr in üblicher Weise einen Auszug aus dem sehr
eingehenden Bericht des l'ieisjjci lelues lolgcn in allerdings
nur gedrängter Form, uns auf die technisch und statisch
wichtigsten Ergebnisse des Wettbewerbes beschränkend:
aus den mehr oder weniger ausführlichen Zeichnungen
der Verfasser sollen ebenfalls nur typische Ausschnitte
wiedergegeben werden, die Strichzeichnungen in Umzeich-
nung durch die Redaktion der „S B Z.*¦".

Aus dem Bericht des Preisgerichts.
Nachdem eine erste Prüfung die Feststellung gestattete, dass

Verstösse gegen wesentliche Bestimm ungen des Wettbewerbspro-
grammes bei keinem Enlwurl vorliegen beschtoss das Preisgericht,
grundsätzlich und ungeachtet grösserer We «unterschiede sämtliche
eingelieferten Arbeilen einer eingehenden Prüfung und Beurteilung

ir Abwt jisherigen Gepflogen

n Wettbewerb mit
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^**r5S jf~"' zudem eine grosse volkswirtschaftliche 13

^" y-J^ sen ist, erachtete es das Preisgericht a

oder über eine tiefe
Schlucht in gebir
gigem Gelände, nach
den typischen
Querprofilen der Abb. 1

derThur,
bezw. die Melchaa-
Schlucbt) ermöglichen

sollen. Der
Wesensart eines
solchen, möglichst

leicht zu haltenden Bauwerkes Rechnung tragend, war die
Fahrbahn nur einspurig (3.0 m breit), wohl aber für die

liehst wi
Deshalb Hess sich das Preisgericht in der Beurteilung dei

Entwürfe auch noch durch eine Vertretung des Zimmermeister
Verbandes beraten und zwar durch die Hrn. Zlmmermeisler Schaut
(Andellingen) unrl Gatsch IRütl), denen für die ausgezeichnete prak
tisch-fachmännlsche lieratung unser Dank gebührt

Zu der eingehenden Beurteilung der Entwürfe gehört voi
allem die Prüfung der statischen Berechnungen, die von den mel
sten Verfassern gründlich aufgestellt wurden Den Eigenarten de;
Baustolles Ist Indessen vielfach zu wenig Beachtung geschenkl
worden, obgleich es letzten Endes für die Gewährleistung einet
bestimmten Sicherheit der Tragwerke auf diese Eigenarten ankommt,
wie sie auch noch fm eine wirisrii-iliMi-iiL-n- Bemessung und Ge
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